Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,

in den letzten Wochen erreichten uns wiederholt Anfragen aus den Gemeinden zur Problematik Lehrgangsdurchführung und Prüfungszeugnisse. 

Die Fragen und die jeweils von der Landesfeuerwehrschule gegebene Antworte für Sie zur Kenntnis.
Frage:

Fällt die Ausbildung, vorher ja über die Kreisausbildung bzw. die Kreisbrandmeisterei geregelt  nun auf die jeweilige Feuerwehr selbst? 

 

Antwort der Landesfeuerwehrschule:

Gegenwärtig wird im Innenministerium intensiv an einer "Feuerwehrverordnung" gearbeitet. In ihr soll auch geregelt werden, wie die Ausbildung durchgeführt werden kann.

Richtig ist, dass die Gemeinden nach SächsBRKG  für die Ausbildung verantwortlich sind. 

Die Gemeinden sollen künftig die Ausbildung selbst durchführen, Lehrgänge nutzen die der Kreis anbietet oder die Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule nutzen. Die Lehrgänge in den Gemeinden und im Kreis sind von einem an der Landesfeuerwehrschule ausgebildeten "Ausbilder in der Feuerwehr" durchzuführen.

 

Frage:

Sind somit nach der neuen gesetzlichen Grundlage die Ausbilder und der Wehrleiter bzw. Stadtwehrleiter die unterschriftsberechtigten für das Zertifikat zur Ausbildungen zum Truppmann Teil 1, Truppführer, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinst-Löschfahrzeuge? Werden diese dann im Rahmen der Voraussetzungen für Lehrgänge an der Landesbrand- und Katastrophenschutzschule Nardt anerkannt? 
  

Antwort der Landesfeuerwehrschule:

Wie bisher, unterschreibt der  "Ausbilder in der Feuerwehr"  das entsprechende Lehrgangszeugnis. Er bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Lehrgang ordnungsgemäß durchgeführt wurde und bürgt damit  für die fachliche Qualität und die Einhaltung des Lehrplanes.  Als zweites soll derjenige unterschreiben, der  den  Lehrgang  organisiert und durchgeführt hat. Das kann der Kreisbrandmeister für den Kreis sein oder der Gemeindewehrleiter für die Gemeinde. (Kein Ortswehrleiter)

 

 

Frage:

Werden diese dann im Rahmen der Voraussetzungen für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule Sachsen  anerkannt?
  

Antwort der Landesfeuerwehrschule:
Die durch den Ausbilder der Feuerwehr (er muss namentlich bei der Landesfeuerwehrschule bekannt sein), den Gemeindewehrleiter oder Kreisbrandmeister unterschriebenen Lehrgangszeugnisse werden von der  Landesfeuerwehrschule Sachsen  anerkannt, wenn diese dem beiliegenden Muster entsprechen.  

Frage:

Wie weit muss der Truppmannlehrgang Teil 2 für diese Lehrgangsvoraussetzungen beglaubigt werden bzw. ist hier eine Urkunde, ein Zertifikat notwendig?
 

Antwort der Landesfeuerwehrschule:

Auch für die Truppmannausbildung Teil 2 ist ein Lehrgangszeugnis auszustellen. Die FwDV 2 schreibt  unter dem Punkt 2.1.2 bei Leistungsnachweis vor: "den Lernerfolg nachweisen".  Dieser nachgewiesene Lernerfolg soll auch mit der Übergabe eines  Zeugnisses dokumentiert werden. Nur die erfolgreich abgeschlossene Truppmannausbildung (Teil 1 und 2) berechtigt zur Teilnahme an der Truppführerausbildung. 

Der Feuerwehrmann muss nachweisen können, dass er an den Lehrgängen teilgenommen hat.

 

